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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Im Berichtsjahr wurde in den Medien einige Kritik an der Bundesanwaltschaft und
deren Leiter, Valentin Roschacher, laut. Einerseits wurden ihnen Pannen bei
Ermittlungsverfahren angelastet, andererseits wurde behauptet, dass es der
Bundesanwaltschaft nicht gelinge, das neue Bundesstrafgericht, welches am 1. April in
Bellinzona seine Arbeit aufgenommen hatte, mit einer ausreichend grossen Zahl von
Fällen zu ‚beliefern’ und damit plangemäss auszulasten. Der Nationalrat überwies in der
Herbstsession eine Motion Hofmann (sp, AG) (04.3411) für eine Überprüfung der
Aufsichtsstruktur der Bundesanwaltschaft. Anfang Dezember fällte der Bundesrat den
Grundsatzentscheid, dass die bisherige Zweispurigkeit der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft (administrativ durch das EJPD, fachlich durch das
Bundesstrafgericht) aufgehoben werden soll. Der Chef des EJPD, Christoph Blocher,
sprach sich für eine Unterstellung unter sein Departement aus. Dabei betonte er, dass
dieser Grundsatzentscheid nichts mit den oben erwähnten Kritiken an Roschachers
Amtsführung zu tun, sondern rein organisatorische Gründe habe. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.12.2004
HANS HIRTER

Nach sehr kritischen Artikeln in den Medien über die Ermittlungsmethoden von
Bundesanwalt Valentin Roschacher geriet dieser unter massiven Druck. Bundesrat
Blocher ordnete aufgrund dieser Berichte am 5. Juni eine ausserordentliche
Untersuchung an. Diese konzentriere sich auf führungstechnische, finanzielle und
organisatorische Fragen, für deren Kontrolle nach geltender Ordnung das EJPD
zuständig ist. Das Bundesstrafgericht als Kontrollinstanz für inhaltliche Belange leitete
gleichzeitig eine fachliche Überprüfung der Arbeit der Bundesanwaltschaft ein. Diese
Analysen konstatierten strukturelle und organisatorische Mängel, hingegen keine
Verfehlungen der Bundesanwaltschaft und ihres Leiters. Anfang Juli erklärte
Roschacher seinen Rücktritt auf Ende Jahr; die operative Führung gab er sofort ab. (Zu
den Untersuchungen von Bundesrat Blocher siehe auch die Frage Vischer (gp, ZH)
(06.5121) und die Interpellation Baumann (svp, TG) (06.3154)). 2

ANDERES
DATUM: 29.09.2006
HANS HIRTER

Anfang Juni hatte der Bundesrat den bisherigen ersten Staatsanwalt des Kantons St.
Gallen, Erwin Beyeler, zum Nachfolger Roschachers als Bundesanwalt gewählt. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2007
HANS HIRTER

Der im Sommer 2006 erfolgte Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Roschacher hatte
die GPK des Nationalrats veranlasst, eine Untersuchung über die Umstände dieser
Demission durchzuführen. Der am 5. September des Berichtsjahres präsentierte
Bericht stellte fest, dass Bundesrat Blocher bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
seine Kompetenzen überschritten habe, namentlich was die Ausrichtung einer
Abgangsentschädigung betreffe. Indem er sich mit einem Vertreter des
Bundesstrafgerichts, das die fachliche Aufsicht über den Bundesanwalt ausübt, über
die Durchführung einer Überprüfung von Roschachers Amtstätigkeit abgesprochen
habe, habe er überdies die Gewaltentrennung nicht beachtet. Und drittens habe
Blocher unzulässig in die Kompetenzen des Bundesanwalts eingegriffen, als er ihm in
einem Fall die Durchführung einer Medienkonferenz untersagte. Viel mehr Aufsehen als
diese Vorwürfe erregten aber die Äusserungen von Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG),
Präsidentin einer von der GPK gebildeten Subkommission. Sie stellte Dokumente vor,
die beweisen sollten, dass der Abgang von Roschacher von langer Hand geplant
gewesen sei. Neben einem Bankier namens Oskar Holenweger, gegen den die
Bundesanwaltschaft ermittelte, seien daran Journalisten und Politiker und eventuell
sogar Bundesrat Blocher selbst beteiligt gewesen. Die Subkommission schloss dies aus
Notizen und der Skizze eines Terminplans, welche bei Holenweger von der Polizei
beschlagnahmt worden waren, und die den zeitlichen Ablauf der Untersuchungen,
politischen Interventionen, Medienenartikel und Massnahmen gegen den Bundesanwalt
enthielten. Gemäss Holenweger handelte es sich dabei allerdings nicht um einen im
voraus erstellten Aktionsplan, sondern um private Aufzeichnungen, deren Einträge er
als persönliche Gedächtnisstütze jeweils nach den Ereignissen gemacht habe.

BERICHT
DATUM: 12.09.2007
HANS HIRTER
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Die SVP bezeichnete diesen GPK-Subkommissions-Bericht als „Putschversuch gegen
Bundesrat Blocher“ (so lautete der Titel der dazu im Nationalrat eingereichten
Interpellation; 07.3573). Die Originale der von der GPK-Subkommission als
kompromittierend beurteilten Dokumente hatte sich die SVP bei Holenweger beschafft,
veröffentlicht und als irrelevant bezeichnet. Die SVP integrierte ihren Protest sofort in
ihre kurz vorher gestartete, auf Bundesrat Blocher zentrierte neue Inseratekampagne zu
den Nationalratswahlen. 4

Am 19. September reichten die Fraktionen der SVP, der SP und der GP im Nationalrat
Dringliche Interpellationen dazu ein, mit der Absicht, die Diskussion über die Affäre um
Roschacher noch in der laufenden Herbstsession, das heisst vor den
Nationalratswahlen durchführen zu können (07.3573 - 07.3577). Das Ratsbüro, die CVP
und die FDP lehnten die Dringlichkeit dieser Vorstösse ab, und unterstellten der Linken
und der SVP, diese Debatte für Wahlkampfzwecke instrumentalisieren zu wollen. Sie
konnten sich aber nicht durchsetzen. Die Diskussion fand am 3. Oktober statt und
wurde direkt vom Fernsehen übertragen. An der neunzig Minuten dauernden Debatte
nahmen von Seiten des Bundesrates der direkt involvierte Justizminister Blocher und
Bundespräsidentin Calmy-Rey teil. Bundesrat Blocher bezog in einem sehr
ausführlichen Votum zu den Vorwürfen der GPK Stellung und rechtfertigte sich für das,
was die GPK als Verstösse gegen die Gewaltenteilung und die Kompetenzordnung gerügt
hatte. Die Diskussion im Plenum wurde wie erwartet voll in den Dienst des Wahlkampfs
gestellt. So stellte die CVP kleine Plakate mit ihren Wahlkampfslogans auf ihre Pulte und
SVP-Präsident Maurer (ZH) schloss seine Rede mit einem direkten Aufruf an das
Fernsehpublikum, die SVP zu wählen. Als Replik darauf befasste sich SP-Präsident Fehr
(SH) in seiner Rede statt mit dem GPK-Bericht mit allen bisherigen „Fehlleistungen“ von
Bundesrat Blocher und rief das Parlament auf, ihn als Sanktion im nächsten Dezember
nicht wieder zu wählen. 5

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 03.10.2007
HANS HIRTER

Kurz nach der Publikation des Berichts der GPK-NR über den Abgang von Roschacher
gab der Bundesrat einen neuen Vorschlag zur Reorganisation der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft in die Vernehmlassung. Er schlug darin vor, wieder zum Zustand
der bis zum Jahr 2002 geherrscht hatte, zurück zu kehren und den Bundesrat zum
alleinigen Aufsichtsorgan über die Bundesanwaltschaft zu machen. Er vertrat dabei die
Auffassung, dass sich die Aufteilung der Aufsicht zwischen dem Bundesstrafgericht für
fachliche und dem EJPD für administrative Belange nicht bewährt habe. Er rückte aber
auch von seinem 2005 in die Vernehmlassung gegebenen Vorhaben ab, die Kontrolle
vollständig dem EJPD zu übertragen. Wie bereits damals sprach sich auch jetzt eine
Mehrheit der Parteien gegen die Absicht des Bundesrates aus und wünschte eine von
der Exekutive unabhängige Stellung der Bundesanwaltschaft. Diese Unabhängigkeit
könnte beispielsweise durch die Unterstellung unter einen Justizrat, der sich aus
Personen aus dem Parlament, der Justiz und der Verwaltung zusammensetzt, garantiert
werden. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.12.2007
HANS HIRTER

Nach siebenjähriger Untersuchung schloss die Bundesanwaltschaft die Ermittlungsakte
gegen den Bankier Oskar Holenweger und klagte ihn wegen Geldwäscherei an. Der Fall
hatte sich zu einem eigentlichen „Politkrimi“ entwickelt, in dem der Rücktritt von
Valentin Roschacher und die mutmasslich damit verbundene Abwahl von Bundesrat
Blocher die Höhepunkte darstellten. Der mit diesem Fall beklagte Vertrauens- und
Glaubwürdigkeitsverlust löste im Parlament Vorstösse und Interpellationen vor allem
seitens der SVP aus, die sich nach dem Fall Roschacher eingehend mit der Institution
Bundesanwaltschaft auseinandergesetzt hatte (z.B. die Frage Schlüer (svp, ZH)
(10.5200). Allerdings scheiterte die Motion der SVP-Fraktion, die ein Verfahren wegen
Amtsgeheimnisverletzung einleiten wollte, im Nationalrat relativ deutlich. 7

MOTION
DATUM: 05.07.2010
MARC BÜHLMANN
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Der Nachfolger von Bundesanwalt Roschacher, Erwin Beyeler geriet mit dem Fall
Holenweger in die Kritik. Darüber hinaus sorgte auch sein Vorschlag, drei Ausländer zu
Staatsanwälten zu befördern, für Unmut. Doris Fiala (fdp, ZH) reichte in der Folge eine
in den bürgerlichen Parteien breit abgestützte Motion ein, die verlangt, dass
Kaderstellen in der Bundesanwaltschaft nur von Personen mit Schweizer Bürgerrecht
besetzt werden (10.3966). Noch weiter geht eine Motion Baumann (svp, TG), die
verlangt, dass sämtliche Träger hoheitlicher Gewalt Schweizer sein müssen. Beide
Vorstösse wurden im Berichtsjahr noch nicht behandelt. Noch im Sommer hatte das
Parlament mit dem Strafbehördenorganisationsgesetz bestimmt, dass der Schweizer
Pass lediglich für den Bundesanwalt und seine Stellvertreter Bedingung ist. Das neue
Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden sieht zudem vor, dass nicht
mehr der Bundesrat, sondern der Bundesanwalt selber für Beförderungen und
Einstellungen zuständig ist.

Die Kritik am Bundesanwalt ist auch deshalb brisant, weil befürchtet wird, dass die neu
verfügte Wahl des Bundesanwalts durch das Parlament stark politisch werde. Darüber
hinaus hat die Wahl auf die neue Legislatur hin zu erfolgen, also voraussichtlich in den
der Wahl von National- und Ständerat vorausgehenden Wochen. 8

MOTION
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Zum ersten Mal wählte das Parlament und nicht mehr der Bundesrat den Bundesanwalt
– das Parlament hatte dies 2010 so beschlossen. Der amtierende Erwin Beyeler, der
2009 auf den umstrittenen Valentin Roschacher gefolgt war, musste sich der
Wiederwahl stellen. Im Vorfeld musste Beyeler vor allem aufgrund des Falls
„Holenweger“ Kritik einstecken. Die Gerichtskommission hatte sich nur knapp mit 9 zu 7
Stimmen bei einer Enthaltung für seine Wiederwahl ausgesprochen. In der
Sommersession erhielt Beyeler dann von der Bundesversammlung lediglich 109 von 227
gültigen Stimmen, erreichte also das nötige Mehr nicht und wurde so abgewählt. Es war
insbesondere die SVP, die sich gegen die Wiederwahl Beyelers einsetzte und vor der
Wahl nochmals die ganze Kritik an dessen Person wiederholte. 
Die Gerichtskommission musste in der Folge einen Nachfolger suchen und schlug aus
einem Kandidatenseptett einstimmig den parteilosen Michael Lauber vor. Lauber sei
international gut vernetzt und hätte Erfahrung mit der Bekämpfung von Geldwäscherei.
Zudem habe er als Untersuchungsrichter zu Beginn der 1990er Jahre in Bern auch
Kenntnisse in der Strafverfolgung gesammelt. Für das Amt hatten sich unter anderen
auch die stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Maria-Antonella Bino
beworben. Die Gerichtskommission setzte sich aber bewusst für einen externen
Kandidierenden aus. Die Bundesversammlung folgte Ende November dem Vorschlag der
Gerichtskommission und wählte Lauber mit 203 von 206 gültigen Stimmen (11.213). 9

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2011
MARC BÜHLMANN

2003 hatte die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen den Bankier Oskar Holenweger
wegen Verdachts auf Wäsche von Drogengeldern eingeleitet. 2010 hatte sie dann
schliesslich Klage eingereicht. Der Fall sollte zum Verhängnis gleich für zwei
Bundesanwälte werden. Der Rücktritt von Valentin Roschacher im Jahr 2006 und
insbesondere die Nichtwiederwahl von Erwin Beyeler im Berichtsjahr waren
unmittelbar mit dem Fall Holenweger verknüpft. Im April 2011 hatte das
Bundesstrafgericht Holenweger frei gesprochen und die Anklagepunkte der
Bundesanwaltschaft allesamt demontiert. Der Freispruch wurde in der Presse denn
auch als Debakel für Beyeler interpretiert. Der Freispruch war Wasser auf die Mühlen
der SVP, die mutmasste, dass die Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat 2007
ebenfalls mit dem Fall Holenweger zu tun gehabt haben musste. Blocher war damals
vorgeworfen worden, in ein Komplott gegen den damaligen Bundesanwalt Roschacher
verwickelt gewesen zu sei. Mit dem Freispruch Holenwegers erwiesen sich diese
Vorwürfe jedoch als haltlos. Ende November kam auch die
Geschäftsprüfungskommission des Parlaments zum Schluss, dass der ehemalige
Bundesrat nicht an einem Komplott gegen den ehemaligen Bundesanwalt beteiligt
gewesen war. 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 03.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Kein parlamentarisches Nachspiel hatte der so genannte Fall Ramos. Der in den USA
verurteilte Jose Manuel Ramos war vom ehemaligen Bundesanwalt Roschacher als
Vertrauensperson eingesetzt worden, um Geldwäschereifälle aufzudecken. Die
Hinweise von Ramos, die aufwändige Untersuchungen evozierten, führten jedoch alle
ins Leere. Zwar hatte die GPK diesen Fall 2007 mit einem Untersuchungsbericht
abgeschlossen, Geri Müller (gp, AG) wollte jedoch mit einer parlamentarischen Initiative
eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen, die diesen Fall neu und
vor dem Hintergrund neuer Informationen noch einmal untersuchen sollte. Der GPK
seien Informationen vorenthalten worden. Im Nationalrat wurde dem Anliegen
allerdings nicht Folge gegeben. Müller fand lediglich bei seiner eigenen und in der SVP-
Fraktion Unterstützung für sein Anliegen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2012
MARC BÜHLMANN

Der 2011 erstmals vom Parlament gewählte Bundesanwalt Michael Lauber, trat Ende
März nach 100 Tagen im Amt vor die Medien. Nach den stürmischen Zeiten in der
Bundesanwaltschaft – Valentin Roschacher hatte 2006 zurücktreten müssen und Erwin
Beyeler wurde 2011 vom Parlament abgewählt – hatte Lauber etwas Ruhe ins Amt
gebracht und setzte vor allem Zeichen hinsichtlich einer besseren Kommunikation um
die Reputation wiederherzustellen. Die Presse stellte dem Neuen ein insgesamt gutes
Zeugnis aus; er müsse sich aber bei schwierigen Fällen erst noch bewähren. Lauber ist
für vier Jahre gewählt. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2012
MARC BÜHLMANN

Seit 2011 ist das Parlament für die Wahl einer Bundesanwältin oder eines
Bundesanwaltes und den beiden Stellvertretungen zuständig. Bei der ersten
Gesamterneuerungswahl war es mit der Nicht-Wiederwahl von Erwin Beyeler zu einem
eigentlichen Eklat gekommen. Bei der zweiten vom Parlament verantworteten
Gesamterneuerungswahl der Bundesanwaltschaft für die Amtsperiode 2016 bis 2019
kam es hingegen zu keinen Überraschungen. Der amtierende Bundesanwalt Michael
Lauber – seines Zeichens also erster, vom Parlament bestätigter Bundesanwalt – und
der eine der beiden stellvertretenden Bundesanwälte – Ruedi Montanari – wurden
beide in ihrem Amt bestätigt. Lauber erhielt 195 von 216 eingelangten Stimmen und
Montanari wurde mit 195 von 215 eingelangten Stimmen wiedergewählt. Da Paul-Xavier
Cornu, der zweite stellvertretende Bundesanwalt, Ende 2015 das Pensionsalter
erreichte, wurde ein neuer Kandidat in dieses Amt gewählt. Die Gerichtskommission
(GK) hatte sich aus vier Bewerbungen (drei Männer und eine Frau) für Jacques Rayroud
entschieden, der als leitender Staatsanwalt und Leiter der Zweigstelle Lausanne mit der
Arbeitsweise der Bundesanwaltschaft vertraut war. Rayrouds Name stand auf 206 von
216 eingelangten Stimmzetteln. 13

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

In der letzten Woche der Sommersession 2019 stand für die Vereinigte
Bundesversammlung die Wahl der stellvertretenden Bundesanwälte an, da die
Amtsperiode mit Jahresschluss zu Ende gehen würde. Die Bisherigen, Ruedi Montanari
und Jacques Rayroud, stellten sich für die neue Amtsperiode 2020 bis 2023 wieder zur
Wahl. Eigentlich hätte gleichzeitig auch die Bestätigung des amtierenden
Bundesanwaltes Michael Lauber durchgeführt werden sollen. Da gegen diesen aber ein
Disziplinarverfahren eingeleitet worden war, hatte die AB-BA empfohlen, dessen Wahl
zu verschieben. Die GK entschied sich sodann einstimmig, die beiden Stellvertreter,
gegen die weder von den beiden GPK noch von der FinDel Beanstandungen vorgebracht
worden waren, in der Sommersession zur Bestätigung zu empfehlen, die allfällige
Wiederwahl Laubers aber auf den Herbst zu verschieben.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier folgten der Empfehlung und wählten die
beiden Stellvertreter mit 207 von 233 Stimmen. 24 Stimmzettel wurden leer
eingegeben. 14

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2019
MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Michael Lauber hatte die GK die Aufgabe, die Wahl einer neuen
Bundesanwältin oder eines neuen Bundesanwalts zu organisieren. Die Kommission
setzte sich einen ambitionierten Fahrplan: Bereits in der Wintersession 2020 sollte die
Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers durch die Vereinigte
Bundesversammlung vorgenommen werden. In der Zwischenzeit übernahmen die
beiden Stellvertreter Ruedi Montanari und Jacques Rayroud die Leitung der
Bundesanwaltschaft interimistisch. 

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 02.10.2020
MARC BÜHLMANN
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Schon früh wurden in der Presse zahlreiche Namen potentieller Nachfolgerinnen und
Nachfolger kolportiert. Die NZZ bezeichnete schon kurz nach der
Rücktrittsankündigung Laubers den amtierenden Staatsanwalt des Kantons Zürich,
Peter Pellegrini, als Kronfavoriten. Die Aargauer Zeitung nannte die Namen der
Staatsanwälte des Kantons Basel-Stadt – Alberto Fabbri – und des Kantons Bern –
Michel-André Fels. Rasch wurden aber auch Forderungen laut, eine Frau und jemanden
aus der Romandie zu berücksichtigen, zumal es bisher mit Carla del Ponte erst eine
Bundesanwältin gegeben habe (von 1994 bis 1998) und auch die Romandie bisher eher
untervertreten gewesen sei. Beide Forderungen erfüllte Maria-Antonella Bino. Die aus
Genf stammende und bis 2013 als stellvertretende Bundesanwältin amtende Bino
erhielt rasch mediale Aufmerksamkeit und Unterstützung von GK-Mitglied Christian
Lüscher (fdp, GE). Aber auch Gaëlle van Hove, Richterin am Genfer Strafgericht, wurde
als mögliche Westschweizer Frauenkandidatur gehandelt. Kathrin Bertschy (glp, BE),
ebenfalls Mitglied der GK, forderte im Tages-Anzeiger mindestens gleich viele
Kandidatinnen wie Kandidaten. Sie nannte verschiedene mögliche Kandidatinnen,
allesamt aktuelle Staatsanwältinnen: Gabriela Mutti, Franziska Müller, Barbara
Loppacher oder Sara Schödler hätten sich einen Namen gemacht, zitierte der Tages-
Anzeiger die Berner GLP-Nationalrätin. Die Aargauer Zeitung konzentrierte sich
hingegen auf die Mindervertretung der Romandie und präsentierte neben Bino und van
Hove gleich sechs weitere Namen aus der Westschweiz: Olivier Jornot, Yves Bertossa,
Stéphane Grodecki, Eric Cottier, Fabien Gasser und Juliette Noto. 
Im Rahmen der medialen Diskussionen um das Kandidatinnen- und Kandidatenkarussell
wurden auch mögliche Reformen der Bundesanwaltschaft diskutiert. Die SP reichte
eine parlamentarische Initiative ein, mit der die eidgenössische Strafverfolgung
effizienter organisiert werden soll. In Diskussion war auch ein Postulat von Daniel
Jositsch (sp, ZH), das eine Analyse der Strukturen forderte, sowie eine Untersuchung
der GPK zum Verhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und deren Aufsichtsbehörde
(AB-BA). 15

Ende April 2022 veröffentlichte die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA) ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021. Der Bericht lobte die beiden
Stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Jacques Rayroud, denen es als
Interimsleiter der Bundesanwaltschaft gelungen sei, «die BA in unaufgeregter Weise
weiter zu stabilisieren» und an den frisch gewählten neuen Bundesanwalt, Stefan
Blättler, zu übergeben. Im Berichtjahr habe man die Inspektion zur Zusammenarbeit
zwischen der Bundesanwaltschaft und den kantonalen Staatsanwaltschaften in Angriff
genommen. Auch der Rücktritt des Sonderstaatsanwaltes Stefan Keller, der mit der
Strafuntersuchung gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber betraut und
durch zwei Sonderstaatsanwälte – Hans Maurer und Ulrich Weder – ersetzt worden war,
war Gegenstand des Berichts. Die AB-BA nahm schliesslich auch Stellung zum GPK-
Bericht über das Aufsichtsverhältnis zwischen ihr und der Bundesanwaltschaft: Sie
begrüsse die Gesetzesrevision, die dadurch nun angestossen werde. 16

BERICHT
DATUM: 26.04.2022
MARC BÜHLMANN

Anfang 2022 hatte der neue Bundesanwalt Stefan Blättler sein Amt als Nachfolger von
Michael Lauber angetreten. Nach rund 100 Tagen im Amt trat Blättler zum ersten Mal
öffentlich vor die Presse und erklärte in einer Zwischenbilanz die vier Schwerpunkte,
auf die er seinen Fokus legen wollte: Kriminelle Organisationen, die in der Schweiz
einen attraktiven Standort fänden, müssten mit Hilfe verbesserter internationaler
Zusammenarbeit bekämpft werden; um den Schweizer Finanzplatz zu schützen, solle
vor allem Wirtschaftskriminalität, Geldwäscherei und Korruption geahndet werden;
zwar sei die Terrorbekämpfung aufgrund des Krieges in der Ukraine in den Hintergrund
gerückt, sie sei aber nach wie vor virulent. Hier müsse die Zusammenarbeit mit den
Kantonen verbessert werden. Schliesslich müsse die Schweiz mithelfen,
Kriegsverbrechen zu bestrafen. Das Interesse der Medien an seinem Vorgänger und
entsprechende Fragen konterte Blättler mit den Worten: «Ich bin nicht gekommen, um
Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.» Er habe «eine gut geführte und professionell
aufgestellte Organisation mit motivierten Mitarbeitern» übernehmen können. 

In den Medien wurde der Auftritt des neuen Bundesanwalts gelobt; es gehe ihm im
Gegensatz zu seinem Vorgänger um die Sache und nicht um seine Person, urteilte etwa
der Tages-Anzeiger. Habe Lauber «nach Sololäufen und groben Verstössen»
zurücktreten müssen, lasse sich Blättler von seinen Stellvertretern Ruedi Montanari und
Jacques Rayroud begleiten, um den Teamgedanken zu demonstrieren. Blättler setze
stark auf Zusammenarbeit; dies sei auch aus seinem Arbeitsumfeld zu hören, so der
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Tages-Anzeiger weiter. Kritischer tönte es in der Aargauer Zeitung: Ernüchterung habe
sich breit gemacht, weil die erwartete Aufbruchstimmung ausgeblieben sei und Blättler
bisher weder organisatorisch noch personell Schwerpunkte gesetzt habe. 17
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